
Bescheinigung

gem.  § 181 Abs.  1 S. 2 AktG

Gem.  § 181 Abs. I AktG bescheinige  ich, dass der nachstehende

Wort1aut  des  Gesellschaftsvertrages  der  B-A-L  Germany  AG mit  dem

Sitz  in Meißen  mit  dem  Beschluss  vom 'l 2.11.2018  und vom  4 6.12.2019

über  die  Satzungsänderung  übereinstimmt.

Die unveränderten  Bestimmungen  des  GeselIschaftsvertrages  stimmen

mit dem  zuletzt  zum Handelsregister  eingereichten  vollständigen  Wort-

laut  des  Gesellschaftsvertrages  überein.

Danach  hat der GeseIIschaftsvertrag  nach Eintragung  der beschlos-

senen  Satzungsänderung  in das Handelsregister  den nachstehenden

Wortlaut.

Mittweida,  I 2. Februar  2020
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Satzung

der

B-A-L  Germany  AG

mit  Sitz  in Meißen

Allqemeine  Bestimmunqen

§1

Firma,  Sitz,  Dauer  und  Geschäftsjahr

(1)  DieGeselIschaftführtdieFirma

B-A-L  Germany  AG

Sitz  der  Gesellschaft  ist Meißen.

Sie  ist nicht  auf  eine  bestimmte  Zeit  beschränkt.

Das  Geschäftsjahr  ist das  Kalenderjahr.

§2

Gegenstand  des  Unternehmens

(1)  Gegenstand  des Unternehmens  sind der  Erwerb,  die Veräußerung  und die

Verwaltung  von in- und ausländischen  Immobilien,  der  Erwerb,  die Veräußerung  und

die Verwaltung  von Beteiligungen  einschließlich  der  Beteiligung  an Immobilienfonds

sowie  die  Vornahme  aller  sonstigen,  hiermit  zusammenhängenden  Geschäfte.

(2)  Die Gesellschaft  ist im  Übrigen befugt,  alle Geschäfte  vorzunehmen,  die

geeignet  erscheinen,  den Gesellschaftszweck  mittelbar  oder  unmittelbar  zu fördern,

Sie  darl'  insbesondere  auch  Unternehmen  mit  gleichem  oder  anderem

Geschäffszweck  gründen  sowie  ZweigniederIassungen  im In- und Ausland  errichten.

Sie kann  ihren  Betrieb  ganz  oder  teilweise  veräußern  oder  auf  andere  Unternehmen

übertragen.

§3

Bekanntmachung

(1)  Die  Bekanntmachung  der  Gesellschaft  erfolgt  durch  Veröffentlichung  im

Bundesanzeiger  (GeseIIschaftsblatt),  sofern  das  Gesetz  nichts  anderes  bestimmt.

(2)  Informationen  an Aktionäre  können  auch  im Wege  der  Datenfernübertragung

übermittelt  werden.

Grundkapital  und Aktien

§4

Höhe  und  Einteilung  des  Grundkapitals

(1)  Das  Grundkapita1  der  Gese1lschaft  beträgt  EUR  2.C)00.000,00.  Es ist eingeteilt

in 2.000.000  nennwertlose  Stückaktien,  wobei  davon  1.200.000  Stück  Stammaktien

und 800.000  Stück  stimmrechtslose  Vorzugsaktien  sind.

(2)  Den  Vorzugsaktien  ohne  Stimmrecht  stehen  bei der  Verteilung  des  Gewinns  die

in § 22 der  Satzung  bestimmten  Vorrechte  zu. Die Ausgabe  weiterer  Vorzugsaktien,

die bei der  Verteilung  des Gewinns  oder  des GeseIIschaftsvermögens  den jeweils



bestehenden  Vorzugsaktien  ohne Stimmrecht  gleichstehen,  bleibt gemäß  § 141

Absatz  2 Satz  2 AktG  vorbehalten.

(3)  Das Grundkapital  wird in Höhe von 50.000,00  EUR durch Formwechsel  des

bisherigen  Rechtsträgers  des Vermögens  und der  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft,

der  B-A-L  Germany  GmbH  mit dem Sitz in Döbeln,  erbracht.

(3a) Der Vorstand  ist unter  Befreiung  von den Beschränkungen  des § 18'I BGB
ermächtigt,  mit Zustimmung  des Aufsichtsrats  das Grundkapital  der Gesellschaft  bis
zum 30.06.2022  um insgesamt  bis zu nominal  EUR 250.000,00  durch  die Ausgabe
von bis zu 250.000  neuen  Stammaktien  ohne Nennwert  gegen Bareinlagen  zu

erhöhen  (genehmigtes  Kapital  2017).  Von der Ermächtigung  kann in Teilbeträgen
Gebrauch  gemacht  werden.

Zum Bezug  der neuen  Aktien  ist der bisherige  Aktionär,  die Firma USK Chomutov
s.r.o. mit Sitz in Chomutov  (CZ), eingetragen  im Handelsregister  des Amtsgerichts
Usti nad Labem  (CZ) unter  Abt. C Einlage  24835,  berechtigt.

Der Vorstand  ist femer  ermächtigt,  mit Zustimmung  des Aufsichtsrats  die weiteren

Einzelheiten  der Kapitalerhöhung,  den weiteren  Inhalt  der Aktienrechte  und die
Bedingungen  der  Aktienausgabe  festzulegen.

Der  Aufsichtsrat  ist ermächtigt,  die  Fassung  der  Satzung  entsprechend  der
Durchführung  der  Erhöhung  des  Grundkapitals  oder  nach  Ablauf  dieser
Ermächtigungsfrist  neu zu fassen.

(3b) Der Vorstand  ist (unter  vorsorglicher  Befreiung  von § 181 BGB 2. Alt. BGB)
ermächtigt,  mit Zustimmung  des Aufsichtsrats  das Grundkapital  der Gesellschaft  bis
zum  31.10.2023  um insgesamt  bis zu nominal  400.000,-  EUR  durch  Ausgabe  von bis
zu 400.000  neuen,  auf den Inhaber  lautenden  Stückaktien  ohne Nennwert  gegen
Bareinlage  zu erhöhen  (genehmigtes  Kapital  2018).  Der Aufsichtsrat  ist ermächtigt,
nach Ausnutzung  des genehmigten  Kapitals  die Fassung  der  Satzung  entsprechend
anzupassen.

(4)  Die Aktien  lauten  auf  Inhaber.

(5)  Die Gesellschaft  kann einzelne  in Aktienurkunden  zusammenfassen,  die eine

Mehrzahl  von Aktien  verbriefen  (Sammelaktien).  Der Anspruch  der Aktionäre  auf

Verbriefung  ihrer  Anteile  ist ausgeschlossen.

Der  Vorstand

§5

Zusammensetzung  und  Geschäftsordnung  des  Vorstandes

(1)  Der  Vorstand  besteht  aus  einer  oder  mehreren  Personen.  Es  können

stellvertretende  Vorstandsmitglieder  bestellt  werden.

(2)  Der Aufsichtsrat  bestellt  die Vorstandsmitglieder  und bestimmt  ihre Zahl  Der

Aufsichtsrat  ernennt  einen  Vorsitzenden  des Vorstandes.  Er kann  einen  oder

mehrere  stellvertretende  Vorsitzende  des Vorstandes  ernennen.

(3)  Die Beschlüsse  des Vorstandes  werden  mit einfacher  Stimmenmehrheit  der an

der  Beschlussfassung  teilnehmenden  Mitglieder  des  Vorstandes  gefasst.  Bei

Stimmengleichheit  gibt  die Stimme  des  Vorsitzenden  den  Ausschlag.

(4)  Der  Aufsichtsrat  hat eine  Geschäffsordnung  für den Vorstand  zu erlassen.

(5)  Mit  den  Mitgliedem  des  Vorstandes  sind  schrifiliche  Dienstverträge

abzuschließen.



§6

Geschäftsführung  und  Vertretung  der  Gesellschaft

(1)  Die Mitglieder  des Vorstandes  haben  die Geschäfte  der Gesellschaff  nach

Maßgabe  der Gesetze,  der  Satzung,  der Geschäftsordnung  für den Vorstand  und

des  GeschäftsverteiIungspIans  zu führen.

(2)  Ist nur ein Vorstandsmitglied  bestellt,  vertritt  es die Gesellschaft  allein.  Wenn

mehrere  Vorstandsmitglieder  bestellt  sind,  wird  die  Gesel1schaft  durch  zwei

Vorstandsmitglieder  oder  durch  ein Vorstandsmitglied  in Gemeinschaft  mit einem

Prokuristen  gesetzlich  vertreten.  Der  Aufsichtsrat  kann  bestimmen,  dass

Vorstandsmitglieder  einzelvertretungsbefugt  sind.

(3)  Der Aufsichtsrat  hat in der Geschäffsordnung  für den Vorstand  oder  durch

Beschluss  anzuordnen,  dass  bestimmte  Arten  von  Geschäften  - über  die

gesetzlichen  hinaus  - seiner  Zustimmung  bedürfen.

(4)  Prokuristen  sollen  mindestens  den gleichen  Beschränkungen  unterworfen  sein,

die auch  gegenüber  VorstandsmitgIiedern  gelten.

(5)  Die  Mitglieder  des  Vorstandes  der  Gesellschaft  können  von  den

Beschränkungen  des  § I 8'1 Alternative  2 BGB  befreit  werden.

Der  Aufsichtsrat

§7

Zusammensetzung  und  Amtsdauer

(1 ) Der  Aufsichtsrat  besteht  aus  drei Mitgliedern,  die von  den Aktionären  gewählt

werden.

(2)  Die von den Aktionären  zu wählenden  Mitglieder  werden  für die Zeit  bis zur

Beendigung  der  Hauptversammlung  gewählt,  die über  die Entlastung  für  das vierte

Geschäftsjahr  nach  dem  Beginn  der  Amtszeit  beschließt.  Hierbei  wird  das  Geschäffs-

jahr,  in dem  die Amtszeit  beginnt,  nicht  mitgerechnet.

(3)  Gleichzeitig  mit den ordentlichen  AufsichtsratsmitgIiedern  können  für  ein oder

mehrere  bestimmte  Aufsichtsratsmitglieder  Ersatzmitglieder  gewählt  werden.  Diese

werden  nach einer,  bei ihrer  Wah1 festzulegenden  Reihenfolge  Mitg1ieder  des

Aufsichtsrats,  wenn  Aufsichtsratsmitglieder  der  Aktionäre,  als deren  Ersatzmitglieder

sie gewählt  wurden,  vor  Ablauf  der  Amtszeit  aus  dem  Aufsichtsrat  ausscheiden.  Wird

ein Aufsichtsratsmitglied  an Stelle  eines  ausscheidenden  Mitglieds  gewählt,  so

besteht  sein  Amt  für  den  Rest  der  Amtsdauer  des  ausscheidenden  Mitglieds.

(4)  Tritt  ein Ersatzmitglied  an die Stelle  des  Ausgeschiedenen,  so erlischt  sein  Amt,

Talls  in der nächsten  oder  übernächsten  Hauptversammlung  nach Eintritt  des

Ersatzfalls  eine  Neuwahl  für  den  Ausgeschiedenen  stattfindet,  mit Beendigung  dieser

Hauptversammlung,  andernfalls  mit  Ablauf  der  restlichen  Amtszeit  des

Ausgeschiedenen.

(5)  Jedes  AufsichtsratsmitgIied  kann sein Amt  unter  Einhaltung  einer  Frist  von

einem  Monat  niederlegen.  Die  Niederlegung  muss  durch  schriftliche  Erklärung

gegenüber  dem  Vorstand  unter  Benachrichtigung  des  Vorsitzenden  des  Aufsichtsrats

erfolgen.  Das  Recht  zur  Amtsniederlegung  aus  wichtigem  Grund  bleibt  unberührt.



§8

Vorsitzender,  Stellvertreter,  Geschäftsordnung

(1) Der Aufsichtsrat  wählt für die Dauer seiner  Amtszeit  unter Vorsitz  des an

Lebensjahren  ältesten  AufsichtsratsmitgIieds  der Aktionäre  aus seiner  Mitte einen
Vorsitzenden  und mindestens  einen Stellvertreter.

(2) Scheidet  der Vorsitzende  oder ein Stellvertreter  vor Ablauf  der Amtszeit  aus

dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat  für die restliche  Amtszeit  des Ausgeschiedenen
eine Neuwahl  vorzunehmen.

(3) Stellvertreter  haben  die  gesetzlichen  und satzungsmäßigen  Rechte  und

Pflichten des Vorsitzenden  des Aufsichtsrats,  wenn dieser verhindert  ist. Unter
mehreren  Stellvertretern  gilt die bei ihrer  Wahl bestimmte  Reihenfolge.

(4) Der Aufsichtsrat  hat eine Geschäffsordnung  für den Aufsichtsrat  zu erlassen.

5g
Ausschüsse

Der Aufsichtsrat  kann aus seiner  Mitte Aufsichtsratsausschüsse  bestellen  und ihnen

Aufgaben  im Rahmen  der gesetzlichen  Bestimmungen  übertragen.

§IO
Vertraulichkeit

Alle Verhandlungen  und Beschlüsse  des Aufsichtsrats  sind vertraulich.  Die Mitglieder
des Aufsichtsrats  haben - auch nach dem Ausscheiden  aus dem Amt - über

sämtliche  vertraulichen  Informationen,  insbesondere  Verhandlungen  und Beschlüsse
des Aufsichtsrats  sowie Betriebs-  und Geschäffsgeheimnisse,  die ihnen durch ihre

Tätigkeit  im Aufsichtsrat  bekannt  werden,  Stillschweigen  zu bewahren.
Will ein Mitglied des Aufsichtsrats  Informationen  an Dritte weitergeben,  von denen
nicht mit Sicherheit  auszuschließen  ist, dass sie vertraulich  sind und/oder  Betriebs-
bzw. Geschäfisgeheimnisse  betreffen,  so ist er verpflichtet,  den Vorsitzenden  des

Aufsichtsrats  oder  seinen  Stellvertreter  vorher  zu unterrichten  und ihm Gelegenheit
zur Stellungnahme  zu geben. Ausscheidende  Aufsichtsratsmitglieder  haben die in

ihrem  Besitz  befindlichen  vertraulichen  Unterlagen  der  Gesellschaff  an den
Aufsichtsratsvorsitzenden  oder  seinen  Stellvertreter  zurückzugeben.

§1 I
Satzungsänderung

Dem Aufsichtsrat  ist die Befugnis  eingeräumt,  Änderungen  und Ergänzungen  der
Satzung  zu beschließen,  die nur die Fassung  betreffen.

§12
Einberufung

(1) Aufsichtsratssitzungen  werden  vom Vorsitzenden  oder seinem Stellvertreter

einberufen,  so off das Gesetz  oder  die Geschäfte  es erfordern;  der Aufsichtsrat  tagt
dementsprechend  mindestens  zweimal  im Kalenderhalbjahr.

(2) Die  Sitzungen  des  Aufsichtsrats  werden  durch  den  Vorsitzenden  des

Aufsichtsrats  mit einer  Frist von 14 Tagen  schriftlich  einberufen.  In dringenden  Fällen



kann  der  Vorsitzende  diese  Frist  angemessen  verkürzen  und  mündlich,

fernmündlich,  fernschrifflich,  telegraphisch,  per Telefax  oder  per E-Mail einberufen.

(3)  Mit der Einberufung  ist die Tagesordnung  mitzuteilen.  Ist eine Tagesordnung

nicht ordnungsgemäß  angekündigt  worden,  so darf hierüber  nur beschlossen

werden,  wenn  kein Aufsichtsratsmitglied  widerspricht.  Abwesenden

AufsichtsratsmitgIiedern  ist in einem solchen  Fall Gelegenheit  zu geben,  binnen  einer

vom Vorsitzenden  zu bestimmenden  Frist der Beschlussfassung  zu widersprechen

oder  ihre Stimme  schriftlich  abzugeben.  Der Beschluss  wird erst wirksam,  wenn die

abwesenden  AufsichtsratsmitgIieder  innerhalb  der Frist nicht widersprochen  haben.

(4)  Zur  Beratung  über  einzelne  Gegenstände  der  Verhandlung  können
Sachverständige  und Auskunftspersonen  zugezogen  werden.

§13
Beschlussfassung

(1)  Die Beschlüsse  werden mit einfacher  Stimmenmehrheit  gefasst. Im Falle der

Stimmengleichheit  entscheidet  die Stimme  des Vorsitzenden.

(2)  Die Beschlüsse  werden in der Regel in Sitzungen  gefasst. Außerhalb  von

Sitzungen  können auf Anordnung  des Vorsitzenden  des Aufsichtsrats  Beschlüsse

auch schrifflich,  telegrafisch,  fernschrifflich,  fernmündlich  oder per Telefax  gefasst

werden,  wenn kein Mitglied diesem Verfahren  innerhalb  einer vom Vorsitzenden

bestimmten  angemessenen  Frist widerspricht.  Solche Beschlüsse  werden  vom

Vorsitzenden  schriftlich  festgestellt  und allen Mitgliedern  zugeleitet.

(3)  Der Aufsichtsrat  ist beschlussfähig,  wenn mindestens  drei Mitglieder,  darunter

der Aufsichtsratsvorsitzende  oder sein  Stellvertreter,  an der Beschlussfassung

teilnehmen.  Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung  teil, wenn  es

sich in der Abstimmung  der Stimme enthält. Abwesende  AufsichtsratsmitgIieder

können an Abstimmungen  des Aufsichtsrats  dadurch  teilnehmen,  dass sie durch

andere  AufsichtsratsmitgIieder  schriftliche  Stimmabgaben  überreichen  lassen.

(4)  Beschlüsse  des Aufsichtsrats  werden,  soweit  das Gesetz  nicht  zwingend  etwas
anderes  bestimmt,  mit einfacher  Mehrheit  der abgebenden  Stimmen  gefasst.  Dabei
gilt Stimmenthaltung  nicht als Stimmabgabe.  Bei Stimmengleichheit  gibt die Stimme
des Vorsitzenden  des Aufsichtsrats  den Ausschlag;  das gilt auch bei Wahlen.  Nimmt
der Vorsitzende  des Aufsichtsrats  an der Abstimmung  nicht teil, so gibt die Stimme
des Stellvertreters  den Ausschlag.

(5)  Uber  die Verhandlungen  und Beschlüsse  des Aufsichtsrats  sind Niederschriften
anzufertigen,  die vom Vorsitzenden  der Sitzung  oder  bei Abstimmung  außerhalb  von

Sitzungen  vom Leiter der Abstimmung  zu untereichnen  sind. Ort und Tag der
Sitzung,  die Teilnehmer,  die Gegenstände  der Tagesordnung,  der wesentliche  Inhalt
der Verhandlungen  und die Beschlüsse  des Aufsichtsrats  sind in der Niederschriff
anzugeben.

(6)  Willenserklärungen  des Aufsichtsrats  und seiner  Ausschüsse  werden  namens
des Aufsichtsrats  durch  den Vorsitzenden  oder  seinen  Stellvertreter  abgegeben.

§14
Geschäftsordnung

Der Aufsichtsrat  gibt sich eine Geschäffsordnung.



§15
Vergütung

(1)  Jedes Mitglied  des Aufsichtsrats  erhält  für jedes Geschäftsjahr  eine feste
Vergütung  in Höhe von EUR 400,00.  Der Vorsitzende  des Aufsichtsrats  erhält  für
jedes  Geschäftsjahr  eine  feste  Vergütung  in Höhe  von  EUR  1.OOO,OO. Sein
Stellvertreter  erhält  das Eineinhalbfache  der  Vergütung  aus Satz  1.
(2)  AufsichtsratsmitgIieder,  die einem Ausschuss  angehören,  erhalten  für ihre
Ausschusstätigkeit  für  jedes  Geschäftsjahr  eine  weitere  feste  Vergütung  in Höhe  von
EUR 100,OO. Der Vorsitzende  des Prüfungsausschusses  erhält  das Doppelte,  der
Vorsitzende  eines  anderen  Ausschusses  erhält  das Eineinhalbfache  dieser  weiteren
festen  Vergütung.  Mitglieder  des Nominierungs-/PersonaIausschusses  sowie der
Vorsitzende  des Aufsichtsrates  erhalten  für ihre Ausschusstätigkeit  keine weitere
feste  Vergütung,  sondern  für ihre jeweilige  Teilnahme  an einer  Präsenzsitzung  des
jeweiligen  Ausschusses  ein Sitzungsgeld  in Höhe  von jeweils  EUR 50,00.
(3)  Soweit  die Voraussetzungen  für  die Gewährung  einer  Vergütung  nur  zeitanteilig
vorliegen,  wird  die jeweilige  Vergütung  zeitanteilig  gewährt.
(4)  Den  Mitgliedern  des  Aufsichtsrats  werden  Auslagen,  die  mit  der
Aufsichtsratstätigkeit  zusammenhängen,  sowie die auf ihre jeweilige  Vergütung
entfallende  Umsatzsteuer  erstattet.

Hauptversammlunq

§16
Ort  und  Einberufung

(1)  DieHauptversammlungfindetamSitzderGeseIIschaffstatt.

(2)  Die  Hauptversammlung  wird durch den Vorstand  oder in den  gesetzlich
vorgeschriebenen  Fällen  durch  den Aufsichtsrat  einberufen.
(3)  Die ordentliche  Hauptversammlung  findet  innerhalb  der ersten  8 Monate  eines
jeden  Geschäffsjahres  statt.

(4)  Die Hauptversammlung  ist, soweit  gesetzlich  keine kürere  Frist zulässig  ist,
mindestens  dreißig  Tage  vor dem Tag der Hauptversammlung  einzuberufen.  Diese
Einberufungsfrist  verlängert  sich um die Tage  der  Anmeldefrist  (§ 17 Absatz  1 ). Bei
der Berechnung  der Einberufungsfrist  sind der  Tag der Hauptversammlung  und der
Tag der  Einberufung  nicht  mitzurechnen.

§17
Teilnahme  an der  Haupfüersammlung

Zur Teilnahme  an der Hauptversammlung  und zur Ausübung  des Stimmrechts  sind
nur die Aktionäre  berechtigt,  die sich vor der Hauptversammlung  angemeldet  und
ihre Berechtigung  nachgewiesen  haben.



§18
Stimmrecht

(1) Jede  Stammaktie  gewährt in der  Hauptversammlung  eine  Stimme.  Den

Vorzugsaktionären  steht kein Stimmrecht  zu. Soweit  jedoch  den Vorzugsaktionären
nach dem Gesetz  ein Stimmrecht  zwingend  zusteht,  gewährt  jede  Vorzugsaktie  eine

Stimme.
(2) Das Stimmrecht  kann durch  Bevollmächtigte  ausgeübt  werden.

(3) Die  Gesellschaff  wird  für  die  Bestellung  eines  Vertreters  für  die
weisungsgebundene  Ausübung  des Stimmrechts  der Aktionäre  sorgen.

§19
Vorsitz  in der  Haupfüersammlung

(1 ) Der Vorsitzende  des Aufsichtsrats  führt den Vorsitz  in der Hauptversammlung

oder  der  Stellvertreter.  Übernimmt  kein Aufsichtsratsmitglied  den Vorsitz,  so wird der

Versammlungsleiter  unter Leitung des ältesten, anwesenden  Aktionärs  durch die

Hauptversammlung  gewählt.

(2) Der Vorsitzende  leitet die Hauptversammlung  und bestimmt  die Form  und

weitere  Einzelheiten  der Abstimmung.  Der Vorsitzende  kann  das  Frage-  und

Rederecht  der Aktionäre  zeitlich angemessen  beschränken.  Er ist insbesondere

berechtigt,  zu Beginn der Hauptversammlung  oder während  ihres Verlaufs  einen

zeitlichen  Rahmen für den ganzen  HauptversammlungsverIauf,  für einen einzelnen

Tagesordnungspunkt  oder für einen einzelnen  Redner  zu setzen.  Die zeitlichen
Beschränkungen  müssen  angemessen  sein.

(3)  Er kann  eine  von  der  Ankündigung  der  Tagesordnung  abweichende
Reihenfolge  der Verhandlungsgegenstände  bestimmen.

§20

Beschlussfassung

Beschlüsse  der Hauptversammlung  werden - soweit gesetzlich  riicht zwingend
anders geregelt  - mit einfacher  Mehrheit  der abgegebenen  Stimmen  gefasst  und -
soweit  eine Kapitalmehrheit  erforderlich  ist - mit einfacher  Kapitalmehrheit.

Jahresabschluss  und Gewinnverwendung

§21
Jahresabschluss

(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten  des Geschäffsjahres  den

Jahresabschluss  und den Lagebericht  sowie, soweit  gesetzlich  erforderlich,  innerhalb

der ersten vier Monate des Geschäfisjahres  den  Konzernabschluss  und den

Konzernlagebericht  für das vergangene  Geschäffsjahr  aufzustellen  und nach ihrer

Aufstellung  dem Aufsichtsrat  vorzulegen.  Zugleich  hat der Vorstand  dem Aufsichtsrat

den Vorschlag  vorzulegen,  den er der Hauptversammlung  für die Verwendung  des
Bilanzgewinns  machen  will.

(2) Der Aufsichtsrat  erteilt dem Abschlussprüfer  den  Prüfungsauftrag  für den

Jahresabschluss  sowie, soweit  gesetzlich  erforderlich,  für den Konzernabschluss.



Der Abschlussprüfer  hat seinen Bericht zu unterzeichnen und den Bericht dem

Aufsichtsrat  vorzulegen. Dem Vorstand ist vor Zuleitung des Berichts an  den

Aufsichtsrat  Gelegenheit  zur  Stellungnahme  zu geben.

(3) Der Aufsichtsrat  hat den Jahresabschluss  und den Lagebericht  - sowie, soweit

gesetzlich erforderlich, den Konzernabschluss  und den Konzernlagebericht  - und

den Vorschlag für die Verwendung  des Bilanzgewinns  zu prüfen und über  das

Ergebnis der Prüfung schrifilich an die Hauptversammlung  zu berichten.  Der

Aufsichtsrat  hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen

zugegangen  sind,  dem  Vorstand  zuzuleiten.

(4) Spätestens  innerhalb der ersten acht Monate des neuen Geschäfisjahres  sind

Jahresabschluss  und Lagebericht  und, soweit  gesetzlich  erforderlich,

Konzernabschluss  und Konzernlagebericht  nebst zusätzlichen  Erläuterungen,  sowie

der  Bericht des Aufsichtsrats  und der  Vorschlag  für  die Verwendung  des

Bilanzgewinns  der  Hauptversammlung  vorzulegen.

§22

Veiwendung  des  Bilanzgewinns

(1)  Der Bilanzgewinn  wird an die Aktionäre  verteilt, soweit die Hauptversammlung

keine andere Verwendung  bestimmt.

(2) Die Gewinnanteile  der Aktionäre  werden stets im Verhältnis  der auf ihren  Anteil

am Grundkapital  geleisteten  Einzahlungen  und im Verhältnis  der Zeit, die seit

dem für die Leistung bestimmten  Zeitpunkt  verstrichen ist, mit der Maßgabe

verteilt,  dass

1. an die Vorzugsaktionäre  ein Vorzugsgewinnanteil  von  I Cent  je

dividendenberechtigter  Vorzugsaktie  gezahlt  wird. Reicht der Bilanzgewinn

zur Zahlung des VorzugsgewinnanteiIs  nicht aus, so sind die Fehlbeträge

ohne Zinsen aus dem Bilanzgewinn der folgenden Geschäftsjahre  vor

Verteilung eines Gewinnanteils  an die Stammaktionäre  in der Weise

nachzuzahlen,  dass die älteren Rückstände  vor den jüngeren  zu tilgen sind

und der aus dem Gewinn eines Geschäffsjahres  für dieses zu zahlende

Vorzugsgewinnanteil  von  'I Cent je Vorzugsaktie  erst nach  Tilgung

sämtlicher  Rückstände  zu leisten  ist;

2. an die Stammaktionäre  Gewinnanteile  von bis zu 1 Cent  je

dividendenberechtigter  Stammaktie  gezahlt  werden;

3. an die Vorzugs- und Stammaktionäre  weitere Gewinnanteile  nach dem

Verhältnis des Anteils am dividendenberechtigten  Grundkapital  in der

Weise gezahlt werden, dass auf jede Vorzugsaktien  eine um 1 % höhere

Dividende  als auf  eine  Stammaktie  entfällt.

(3) Bei Ausgabe neuer Aktien kann eine von den Bestimmungen  des § 60 AktG
abweichende  Gewinnberechtigung  festgesetzt  werden.



(4) Die Hauptversammlung  kann  unter  Berücksichtigung  der  Vorrechte  der

Vorzugsaktien  neben  oder  anstelle  einer  Barausschüttung  auch  eine
Sachausschüttung  beschließen.

§23
Gründungsaufwand

Die Gesellschaft  trägt die Kosten des Formwechsels  (Notar-  und Gerichtskosten,
VeröffentIichungskosten,  Kosten der Rechts- und Steuerberatung  einschließlich
Kosten der Gründungsprüfung,  Kosten der Gesellschafterversammlung)  bis  zu

einem Höchstbetrag  von 3.000,00  EUR.



Hiennit  beglaubige  ich  die  Übereinstiung  der  üt dieser  Datei  enthaltenen  Bilddaten  (Abschrift)  init

dem  inir  vorliegenden  Papierdokuinent  (Urschrift).

Mittweida,  den 12.02.2020

Robert  Walter,  Notar


